
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – B2B 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB 
und gelten für alle Verträge mit der Birle eGbR, Buschelbergstraße 4, 86850 Fischach. 
(Stand: 01/2026) 
 
____________________________________________________  ___________________________________________________ 
 
1.  Auftragsannahme 
Erteilte Aufträge werden für uns bindend, wenn sie von uns schrift-
lich bestätigt sind. Mündliche und telefonische Vereinbarungen 
und Bestellungen bedürfen stets der schriftlichen Bestätigung. Wir 
behalten uns vor, Kleinaufträge an einen unserer lizenzierten 
Händler zur Abwicklung weiterzuleiten.  
Es gelten die hier abgedruckten Verkaufs-, Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen. Entgegenstehende Bedingungen  
des Bestellers erkennen wir nicht an.  
 
_______________________________________________________ 
 
2.  Preisgestaltung 
Die Preise unserer Standardartikel sind freibleibend und verstehen 
sich in Euro einschließlich Verpackung, ab Werk zuzüglich jeweili-
ger gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, bei eventu-
ellen Preisänderungen die am Tag der Lieferung gültigen Preise zu 
berechnen, wenn zwischen Angebot und Lieferung ein Zeitraum 
von mehr als vier Monaten liegt. Die zur Herstellung notwendigen 
Aufwendungen für Formen und Werkzeuge werden anteilig be-
rechnet; Formen und Werkzeuge bleiben jedoch unser Eigentum 
und werden 12 Monate aufbewahrt. 
 
_______________________________________________________ 
 
3.  Lieferfristen 
Das von uns genannte Lieferdatum (= abgehend) wird nach Mög-
lichkeit eingehalten. Überschreitungen berechtigen jedoch nicht 
zum Rücktritt vom Auftrag oder zu Schadensersatzansprüchen au-
ßerhalb der gesetzlichen Bestimmungen. Außergewöhnliche Um-
stände, die durch höhere Gewalt oder nicht von uns verschuldete 
Hindernisse bedingt sind und einen Ausfall oder eine Verringerung 
der Produktion zur Folge  
haben, befreien uns für die Dauer des Mangels bzw. der Störung 
von der bestätigten Lieferfrist bzw. von der Lieferung. Im Übrigen 
haften wir bei Lieferverzug nur für vorhersehbare, typischerweise 
auftretende Schäden. Aufträge sind, sofern keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde, innerhalb von 2 Wochen nach Fer-
tigstellungsmitteilung abzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
der Restbestand an die Anschrift des Bestellers abgesandt. 
 
_______________________________________________________ 
 
4.  Zahlungsbedingungen. 
Unsere Rechnungen sind mit Zugang ohne Abzug zur Zahlung fäl-
lig. 
Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 9 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 288 
Abs. 2 BGB. Die Geltendmachung einer Verzugskostenpauschale in 
Höhe von 40,00 EUR bleibt vorbehalten. 
Abrufaufträge werden mit der Fertigstellungsmitteilung abgerech-
net. Lager-, Handling- und ggf. Einzelversandkosten werden mo-
natlich in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 14 Tagen ohne 
Abzug fällig. 
Wir sind berechtigt, weitere Lieferungen bis zur vollständigen Be-
gleichung offener Forderungen zurückzuhalten. 
An uns unbekannte Firmen beliefern wir ausschließlich gegen Vor-
kasse. 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 

 
5.  Schutzrechte 
Werden Lieferungen nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen 
Vorgaben des Bestellers ausgeführt, übernimmt der Besteller die 
Gewähr dafür, dass durch Herstellung und Lieferung keine Schutz-
rechte Dritter verletzt werden. 
Der Besteller stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die 
aus einer solchen Schutzrechtsverletzung resultieren. 
Unsere Entwürfe, Zeichnungen, Muster und Originalstücke dürfen 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung Dritten weder zugänglich 
gemacht noch vervielfältigt werden. 
An unseren Entwürfen behalten wir uns sämtliche Urheber- und 
Nutzungsrechte vor. Auf Wunsch gefertigte Muster werden berech-
net; dies berührt unsere Rechte nicht. 
 
_______________________________________________________ 
 
6.  Beanstandungen 
Unerhebliche Abweichungen hinsichtlich Gewicht, Größe, Gestal-
tung und Farbe usw. aus technischen Gründen oder Materialgrün-
den sowie Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% bei Sonderan-
fertigungen berechtigen nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Bei Son-
deranfertigungen sind die Ansprüche des Käufers im Falle von Min-
derlieferungen bis zu 10 % auf das Recht der Minderung be-
schränkt. Im Falle eines Mangels ist das Recht des Käufers auf 
Nacherfüllung beschränkt.  
Dem Käufer bleibt vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nacherfül-
lung nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurück-zutre-
ten. 
 
_______________________________________________________ 
 
7.  Haftung 
(1) Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Kardinalpflichten sind solche 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 
(3) Im Übrigen ist eine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverlet-
zungen ausgeschlossen. 
(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
(5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Gesellschafter, ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
_______________________________________________________ 
 
8.  Verpackung und Versand 
Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers ab Werk Fischach 
oder Auslieferungslager. Wenn keine besonderen Weisungen gege-
ben sind, erfolgt der Versand nach unserem besten Ermessen ohne 
Verpflichtung billigster Verfrachtung. Mit dem Tag der Absendung 
per Bahn, Post, Paketdienst, Spedition oder Abholung gilt unsere 
Lieferung als erfüllt. Transportschäden sind sofort nach Erhalt der 
Ware beim zuständigen Frachtführer zu reklamieren. Ggf. angebo-
tene Frachtpreise oder Frei-Haus-Lieferungen verstehen sich  
bei geschlossener Abnahme. Bei Einzelversand werden  
die entstehenden Mehrkosten berechnet. 
 
_______________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 

 
9.  Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferan-
ten und dem Käufer im Eigentum des Lieferanten. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, ins-besondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzu-
nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag. Bei Untergang unseres Eigentumsvorbehalts treten 
die sich daraus ergebenden Ansprüche und Rechte an dessen 
Stelle. Der Auftraggeber tritt diese Ansprüche ab und überträgt 
diese Rechte schon jetzt auf uns. Wir nehmen die Übertragung an. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vor vollständiger 
Bezahlung der Ware sind nicht gestattet. Pfändungen Dritter sind 
uns vom Besteller 
unverzüglich anzuzeigen. Zur Sicherung unseres Eigentums ist der 
Auftraggeber verpflichtet, dieses gegen Untergang, Abhandenkom-
men und Beschädigung zu schützen. Ersatzansprüche aus derarti-
gen Fällen stehen uns zu und werden schon jetzt an uns abgetre-
ten. Wir nehmen die Abtretung an. 

__________________________________ 
 
10.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist Fischach.      
Gerichtsstand für beide Teile ist Augsburg. 

 

 

Birle eGbR  
Sitz: Fischach 
Eingetragen im Gesellschaftsregister                                                      
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